










ireiftaat 1)reufien 
Administrative Regierung und 

Rechteinhaber des Präsidiums des Deutschen Reichs/Deutschland 

in der Funktion des persistent objector 

- ius cogens -

Innere Angelegenheiten 

Ada Cornelia a.d.F. R e i c h  h e Im 

www.freistaat-preussen.world 

An 

die restitutiven alliierten Hauptsieger- und Hauptbesatzermächte 

die Bundeskanzlerin Frau Merkel 

den Bundespräsidenten Herrn Steinmeier 

die Bundesminister der BRD 

die Landesregierungen der BRD-Länder 

Völkerrechtliche Klarstellung 
Verbot der illegalen Einwanderung nach Deutschland! 

Sehr geehrte Exzellenz Präsident der Russischen Föderation Herr Putin, 

sehr geehrte Exzellenz Präsident der vereinigten Staaten von Amerika Herr Trump, 

werte Damen und Herren der Bundesrepublik Deutschland, 

unter der Vortäuschung der Flüchtlingshilfe entlarvt sich die illegale Migrationspolitik der 

Bundesrepublik Deutschland selbst als Instrument der Abwerbung billiger ausländischer 

Arbeitskräfte im Interesse der globalen Konzerne durch mutwilligen Verstoß gegen das Reichs

und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913 und gegen das Reichssiedlungsgesetz vom 11. 

August 1919. 

Die Bundesrepublik Deutschland usurpiert seit dem 27. April 2018, dem Ende der 

Nachkriegsordnung und dem Ende der Besatzungsverwaltung der westalliierten Mächte, in 

verbotener Eigenmacht, völkerrechtswidrig das Staatsterritorium des Freistaats Preußen und die 

Staatsterritorien der Bundesstaaten des Deutschen Reichs. 

Die Bundesrepublik Deutschland führt die am 20. Juli 1932 gewaltsame völkerrechtswidrige 

Einverleibung Preußens in die Weimarer Republik / Drittes Reich unter Führung der 

Bundeskanzlerin Frau Merkel und des Bundespräsidenten Steinmeier fort und weigert sich, die 

rechtskräftige Entscheidung des Staatsgerichtshofes in Leipzig zur Wiederherstellung des 

Freistaats Preußen vom 25. Oktober 1932 umzusetzen. Die Bundesrepublik Deutschland verstößt 

damit gegen alle Regeln des Völkerrechts. 

Trotz Beendigung der Nachkriegsordnung seit dem 27. April 2018 hält Frau Merkel 

völkerrechtswidrig an dem von den westalliierten Mächten des Zweiten Weltkriegs vorgegebenen 

Besatzungsgesetz „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland", fest und versucht mit aller 

Gewalt und Propaganda sowie mit Falschmeldungen dieses Grundgesetz den Menschen als neue 

,,Staatsverfassung" aufzudiktieren. 

Bundesminister des Innern und Heimat, Horst Seehafer, Zitat: 

„Es gibt immer mehr Falschmeldungen. [ ... } Wir müssen nicht nach Russland schauen. Die 

meisten Fake News werden in Deutschland produziert, von Medien, wie von Politikern." 
( Quelle: Rhein-Neckar- Zeitung vom 22.06.2018) 
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Die Bundesrepublik Deutschland führt als offenkundiger Rechtsnachfolger des Dritten Reichs die 

staatsfeindliche und nationalsozialistische Politik gegenüber dem Freistaat Preußen fort. 

Die Bundesrepublik Deutschland hält trotz des Endes der Nachkriegsordnung seit dem 27. April 

2018 weiterhin alle Dienstgebäude, wie z. B. sämtliche Rathäuser, den Preußischen Landtag und 

das Reichstagsgebäude in Berlin besetzt und nennt das Staatsvermögen des Freistaats Preußen 

und das Reichsvermögen des Deutschen Reichs ihr Eigentum! Das Bankvermögen der Preußischen 

Seehandlung wurde z.B. schadensersatzlos 1983 in private Banken der BRD abgewickelt. 

Das Preußische Kultur- und Archivgut wurde in BRD-Stiftungen einverleibt, wie z.B. in die Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz und in die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht gewillt, nun nach dem Ende der Nachkriegsordnung, seit 

dem 27. April 2018, den Anordnungen der administrativen Regierung des sich seit dem 19. 

Oktober 2012 in Reorganisation befindenden Freistaats Preußen Folge zu leisten und missachtet 

die Ausführungsgesetze zur Restitution/Reorganisation des Deutschen Reichs vom 27. November 

2016 unter Nichtbeachtung der Restitutionspflicht gemäß § 185 Völkerrecht. 

Die Bundesrepublik Deutschland verstößt gegen die Haager Landkriegsordnung 

Art. 49. [Erhebung von anderen Auflagen] 
Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im vorstehenden Artikel 

bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, so darf dies nur zur Deckung der Bedürfnisse 

des Heeres oder der Verwaltung dieses Gebiets geschehen. 

Art. 53. [Sachen, die der Beschlagnahme unterliegen können] 
Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Beschlag belegen: das bare Geld und die 

Wertbestände des Staates sowie die dem Staate zustehenden eintreibbaren Forderungen, die 

Waffenniederlagen, Beförderungsmittel, Vorratshäuser und Lebensmittelvorräte sowie 

überhaupt alles bewegliche Eigentum des Staates, das geeignet ist, den 

Kriegsunternehmungen zu dienen. 

Alle Mittel, die zu lande, zu Wasser und in der Luft zur Weitergabe von Nachrichten und zur 

Beförderung von Personen oder Sachen dienen, mit Ausnahme der durch das Seerecht 

geregelten Fälle, sowie die Waffenniederlagen und überhaupt jede Art von Kriegsvorräten 

können, selbst wenn sie Privatpersonen gehören, mit Beschlag belegt werden. 

Beim Friedensschlusse müssen sie aber zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt 

werden. 

Art. 54. [Seekabel] 
Die unterseeischen Kabel, die ein besetztes Gebiet mit einem neutralen Gebiete verbinden, 

dürfen nur im Falle unbedingter Notwendigkeit mit Beschlag belegt oder zerstört werden. 

Beim Friedensschlusse müssen sie gleichfalls zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt 

werden. 

Art. 55. [Besetzerstaat als Verwalter und Nutznießer] 
Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutznießer der öffentlichen Gebäude, 

Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Betriebe zu betrachten, die dem feindlichen 

Staate gehören und sich in dem besetzten Gebiete befinden. Er soll den Bestand dieser Güter 

erhalten und sie nach den Regeln des Nießbrauchs verwalten. 

Art. 56. [Gemeindeeigentum; öffentliche Anstalten] 
Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem Unterrichte, 

der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, 
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ist als Privateigentum zu behandeln. Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder 

Beschädigung von derartigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der 

Kunst und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet werden. 

Die Bundesrepublik Deutschland setzt sich als Usurpator auf das Staatshoheitsgebiet des 

Freistaats Preußen und herrscht in verbotener Eigenmacht über dieses Staatsgebiet, welches 

einem Volk mit einer über 1000-jähriger Geschichte gehört. 

Diesem Volk wurde völkerrechtswidrig die Staatsangehörigkeit des Freistaats Preußen in der Zeit 

des Dritten Reichs durch die Gleichschaltungsverordnung vom 5. Februar 1934 entzogen. 

Die Bundesrepublik Deutschland führt diese Gleichschaltungsverordnung des Dritten Reichs 

völkerrechtswidrig in ihrem Staatsangehörigkeitsgesetz fort. 

Die Staatsangehörigen des Freistaats Preußen und der anderen sich in Reorganisation 

befindenden Bundesstaaten des Deutschen Reichs werden durch die BRD-Bediensteten weiterhin 

diskriminiert und unter Androhung von hohen Bußgeldern, physischer Gewalt und 

Freiheitsberaubung/Inhaftierung genötigt, ihre Staatsangehörigkeit des Freistaats Preußen oder 

eines sich reorganisierenden Bundesstaates des Deutschen Reichs wieder aufzugeben, um sich 

unter Zwangsandrohung erneut als staatenloser Deutscher wieder in der BRD behördlich unter 

„deutsch" anzumelden, wobei ihnen der Zugang zur Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland grundsätzlich durch die BRD-Behörden wegen „mutwilliger" Beantragung der 

Staatsangehörigkeit und wegen Verneinung eines „schutzwürdigen Sachbescheidungsinteresse" 

verweigert wird. (Allgemeine Anweisung in Staatsangelegenheiten; AW-StAG 2014.24 des Landes 

Brandenburg) 

Die Bundesrepublik Deutschland führt ihre staatsfeindliche Politik gegen die Staatsangehörigen 

des Freistaats Preußen und gegen alle staatenlosen Deutschen, welche vermutlich und 

höchstwahrscheinlich deutschstämmige Preußen oder Deutsche in einem Bundesstaat des 

Deutschen Reichs sind, fort und will den Staat Freistaat Preußen, den völkerrechtskonform 

legitimen Rechtsnachfolger des Königreichs Preußen, nicht anerkennen. 

Ohne in Deutschland die gesetzgebende Gewalt zu besitzen, erfindet die Bundesrepublik 

Deutschland Phantasiegesetze, wie z. B. ein neues Einwanderungsgesetz, um die illegale 

Migration von Ausländern und deren Einbürgerung als „Neudeutsche Staatsbürger der 

Bundesrepublik Deutschland" auf dem Staatshoheitsgebiet des Freistaats Preußen und auf den 

Hoheitsgebieten der Bundesstaaten des Deutschen Reichs zu legalisieren und anzusiedeln. Die 

staatenlosen Deutschen der Bundesstaaten des Deutschen Reichs werden durch die 

Parallelgesellschaften nationaler Communitys fremder Kulturen und die zunehmende Ausprägung 

von „No-Go-Areas" aus ihren Häusern, Straßen und Städten vertrieben, was den Völkermord an 

den indigenen autochthonen deutschen Völker vollendet! 

Auf die Frage: 

II 
Welche Mitglieder der Bundesregierung besitzen einen Staatsangehörigkeitsausweis?" 

antwortet der Deutsche Bundestag in der Drucksache 19/3734: 

11
Die Auskunft über den Besitz der angefragten Dokumente ist auf die Herausgabe 

personenbezogener Daten der Mitglieder der Bundesregierung gerichtete. [ ... ] Die Auskunft 

kann daher nicht erteilt werden." 

Diese ausweichende Antwort wurde vom Deutschen Bundestag vor dem Hintergrund erteilt, daß 

§ 12 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes für die Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland zu

gelten hat:

„ Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland (GG). 
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